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3.  4In vielfältiger Weise wird die Ehe in unserer Zeit in Frage gestellt. 5Andere Partner-
schaftsformen werden gesucht und als gleichwertig betrachtet. 6Eine große Zahl von 
Menschen geht wechselnde Partnerschaften ein. 7Zahlreiche Ehen scheitern. 

4.   �Viele junge Menschen suchen jedoch eine feste und dauerhafte Lebenspartnerschaft 
und wünschen sich Kinder. �Psychologie und Pädagogik bestätigen, dass das Auf-
wachsen von Kindern verlässliche Lebensbedingungen braucht. 3Tragfähige Bezie-
hungen sind in allen Lebensphasen wichtig. 4Auch wenn die Mehrzahl aller Kinder 
mit Mutter und Vater aufwachsen, bestehen manche Familien nur aus einem Elternteil 
mit einem oder mehreren Kindern. 5Oft bilden sich auch Familien mit Kindern von 
unterschiedlichen Müttern und Vätern. 6Die Zahl der Einpersonenhaushalte nimmt 
– vor allem in den Großstädten – zu. 7Das Rollenverständnis von Frauen und Män-
nern hat sich tiefgreifend verändert. 

5.   �Darüber hinaus vollzieht sich in unserer Gesellschaft ein demographischer Wandel. 
�Der Anteil der über 60-jährigen wird stetig bis auf mehr als ein Drittel der Gesamt-
bevölkerung anwachsen, die Zahl der Hochbetagten sich verdoppeln. 3Auf Grund der 
steigenden Lebenserwartung werden von Frauen und Männern im «dritten Lebens-
alter» auch neue Partnerschaften eingegangen; gleichzeitig ist die Zahl der Zweite-
hen im höheren Lebensalter insgesamt rückläufig. 4Es kommt häufig aus materiellen 
Erwägungen, zum Beispiel wegen des befürchteten Verlustes eines Versorgungsan-
spruchs, nicht zur Eheschließung. 5Auch entdecken Ältere zunehmend nichteheliche 
Lebensgemeinschaften als alternative Form der Versorgung. 

6.   �Hin und wieder wird der Wunsch nach einer kirchlichen Segenshandlung für eine 
nicht standesamtlich vollzogene Lebensgemeinschaft von Frau und Mann geäußert. 
�Auch der Wunsch nach Segnung homosexueller Menschen oder ihrer Partnerschaft 
ist in den letzten Jahren ausgesprochen worden. 3Eine kirchliche Segenshandlung 
für nicht eheliche Lebensgemeinschaften gibt es im Raum der evangelischen Kirche 
bisher nicht. 

7.   �Nie zuvor gab es einen so großen Spielraum für die persönliche Wahl einer Le-
bensform wie in unserer Gesellschaft. �Das mutet den Einzelnen unter Umständen 
Entscheidungen zu, von denen sie niemand entlasten kann. 3Sie können aber von ihrer 
Kiche erwarten, dass sie ihnen Maßstäbe an die Hand gibt, mit deren Hilfe sie ihre 
Wünsche und Absichten überprüfen können.
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�6.  �Wo Paare sich auf Dauer aneinander binden, ist es konsequent, dass sie auch die 
Rechtsfolgen bejahen, die sich aus einer Eheschließung nach unserer Rechtsordnung 
ergeben. �Die Ehe ist eine Lebensform mit hoher sozialer Verantwortung. 3Die evan-
gelische Kirche bejaht den Schutz von Ehe und Familie in der Verfassung und der 
Gesetzgebung.
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(3)  Gehört die Ehefrau oder der Ehemann der katholischen Kirche an, kann der Traugot-
tesdienst entweder nach dem evangelischen oder nach dem katholischen Trauritus unter 
Beteiligung der zur Trauung Berechtigten beider Kirchen erfolgen bzw. als ökumenische 
Trauung nach Formular C.
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